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WICHTIGE HINWEISE ZUR FOTO- UND FILM-REGELUNG: 
 

In der Spielstadt gibt es viele Kinder aus der Medien-Werkstatt, die andere Kinder filmen und 

interviewen. Selbst produzierten Filme werden im Rahmen der Spielstadt im eigenen „Kino“ mehrfach 

vorgeführt oder auch von den Kindern per USB-Stick mit nach Hause genommen. 

Die Zeitungs-Redaktion schickt ebenfalls Kinder-Report*innen in der Spielstadt umher auf der Suche 

nach News und Skandalen, macht Fotos und interviewt Kinder. Die Mini Ro-Zeitung wird 2 bis 3x pro 

Woche gedruckt (Auflage ca. 75 Stück pro Tag) und an die Kinder verkauft, die die Zeitung oft mit 

nach Hause nehmen und dort den Erziehungsberechtigten präsentieren.  

Bitte beachten und bedenken Sie dies vor einer Anmeldung Ihres Kindes. 

Sollten Sie uns keine Foto- und Filmgenehmigung erteilen (Zustimmung aller Erziehungsberechtigter 

sowie ab 14 Jahren auch vom Kind selbst), ist die Teilnahme Ihres Kindes an der Spielstadt stark 

eingeschränkt, da es nicht oder nur eingeschränkt in verschiedenen Werkstätten (Medienwerkstatt, 

Bürgermeister-Amt etc.) arbeiten kann. Zudem müssen wir Ihr Kind deutlich auf den Händen 

markieren, damit die Kinder-Reporter*innen und Kinder-Filmemacher*innen dieses auch beachten 

können. Zudem muss ihr Kind bei unseren Großveranstaltungen separat (am Rand) sitzen und/oder 

kann nicht selbst teilnehmen (z.B. als Artist*in im Zirkus oder Bürgermeister-Kandidat*in), da wir 

Fotos bei diesen Aktionen/Vorführungen machen um diese zu verwenden. 

Die Filme und Fotos möchten wir auch zu Dokumentations-, Marketingzwecken und zum Zwecke der 

Kreisjugendringarbeit veröffentlichen. Dazu benötigen wir Ihre Einwilligung. Die Veröffentlichung soll 

auf unbestimmte Zeit in folgenden Medien erfolgen: 

➢ der Spielstadt-Zeitung und den Spielstadt-Filmen 

➢ den sozialen Medien des KJR 

➢ auf der Homepage des KJR 

➢ in internen und externen Printmedien/Dokumentationsberichten (z.B. Ferienprogrammhefte 

/ Veranstaltungshefte, Arbeitsberichte des Jugendrings etc.) 

➢ Printmedien 

➢ auf Vollversammlungen 

➢ in Presseberichten 

Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 

können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder 

an andere Personen weitergeben.  

Der Verantwortliche verpflichtet sich, die Film- und Fotoaufnahmen nur für den oben genannten 

Zweck zu verwenden. 


